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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 26.02.2007 in der jeweils 
gültigen Fassung, hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel am 28.09.2023 die Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
„Präventive Soziale Arbeit“ der Fakultät Soziale Arbeit (Verkündungsblatt Nr. 03/2020 vom 04.02.2020) 
genehmigt. 
 
 
Folgende Änderungen (in roter Schrift) werden aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Soziale Arbeit vom 
03.07.2023 vorgenommen:  
 
 
- In § 8 Absatz 5 wird folgende Ergänzung vorgenommen: 
(5) Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbereichs 
erworben wurden, sind bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen. 
 
 
- In § 23 (Masterarbeit) wird der Absatz 8 Satz 2 wie folgt neu formuliert:  
(8) Die Masterarbeit fließt mit einer Gewichtung von 83 % in die Abschlussprüfung (siehe § 21) ein. 
 
 
- In § 25 (Disputation) wird Satz 2 wie folgt neu formuliert:  
Das Ergebnis der Disputation geht mit 17 % in die Gesamtbewertung der Abschlussprüfung ein.  
 
 
In der Anlage 1a (Studien- und Prüfungsvoraussetzungen zur Erlangung des Abschlusses „Master of Arts – 
M.A.“) wird die Creditanzahl für die Masterarbeit von 11 auf 15 Credits erhöht und für die Disputation von 7 auf 3 
Credits gesenkt.   
 
 
 
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Hochschule in Kraft. Die Änderungen in § 23, § 25 und in der Anlage 1a gelten nur für Studierende, die das 
Mastermodul noch nicht angemeldet haben. 


